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Anlage a) 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Die Vorläufige Besitzeinweisung der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.46, 50606 Köln, 
für das Flurbereinigungsverfahren Sieglar-Eschmar (Az. 5 07 06) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

 
Bezirksregierung Köln      50667 Köln, den 03.07.2017 

Flurbereinigung Sieglar-Eschmar    Zeughausstr. 2 - 10 
Az.:  33.46 - 5 07 06 -      Tel.: 0221 147-2033  
 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
mit 

Überleitungsbestimmungen 

 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Sieglar-Eschmar wird hiermit die vorläufige 
Besitzeinweisung mit Wirkung zum 31.10.2017 angeordnet [§ 65 des 
Flurbereinigungsgesetzes –FlurbG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)]. 
Gleichzeitig werden die einen Bestandteil dieses Verwaltungsaktes bildenden 
Überleitungsbestimmungen erlassen. 
 
1. Mit den in den Überleitungsbestimmungen aufgeführten Zeitpunkten gehen Besitz, 

Verwaltung und Nutzung der neuen Grundstücke auf die in den Nachweisen über die 
neue Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs- 
und Nutzungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu denselben Zeitpunkten. 
Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, bleiben noch 
unverändert. 
 
Hinsichtlich der schraffiert ausgewiesenen Teilflächen in der als Bestandteil dieser 
vorläufigen Besitzeinweisung beigefügten Gebietskarte geht der unmittelbare Besitz bis 
zur Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme auf den Landesbetrieb Straßenbau NRW 
über; der mittelbare Besitz geht auf den jeweiligen Zuteilungsempfänger über. Mit den 
betroffenen Zuteilungsempfängern wird eine gesonderte Entschädigungsregelung über 
den Nutzungsausfall getroffen und im noch aufzustellenden Flurbereinigungsplan 
festgesetzt. Hierzu wird sich die Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.46, mit den 
betroffenen Zuteilungsempfängern in Verbindung setzen.   
 

2. Die vorläufige Besitzeinweisung und die Überleitungsbestimmungen in der Fassung 
vom 03.07.2017 nebst Karten liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat 
lang, beginnend mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Besitzeinweisung, aus bei 
 
a) der Stadtverwaltung Troisdorf, Rathaus, Kölner Str. 176, 53840 Troisdorf, an der 
    Tafel im Flur des Stadtplanungsamtes, 3. Obergeschoss, Gebäudeteil C, zu den  
    normalen Sprechzeiten, montags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 
    19.00Uhr,  dienstags,  donnerstags und freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
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b) der Stadtverwaltung Niederkassel, Rathaus Niederkassel, Rathausstr. 19, 53859  
   Niederkassel, Erdgeschoss Raum 023 (Fachbereich 8), zu den normalen Sprechzei- 
   ten, montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr  
   bis 11.30 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr,   
 

c) der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstr. 33, Zimmer B 316,  
     50670 Köln. 

 
 

3. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der Bekanntgabe dieser Besitzeinweisung 
an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, folgende Festsetzungen beantragt werden:  
 

a) angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden 
Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG), 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 
1 FlurbG), 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der 
Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).  

 
Die Anträge zu 3a) bis 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3c) 
kann nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG).  

 

4. Die Grenzen der neuen Grundstücke sind für das gesamte Flurbereinigungsgebiet in 

die Örtlichkeit übertragen und durch Holzpflöcke und teilweise durch Versteinung vor 

Ort gekennzeichnet worden. Die neue Feldeinteilung wurde den Teilnehmern des 

Flurbereinigungsverfahrens Sieglar-Eschmar  vom 27.06.2017 bis 29.06.2017  in der 

Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Katholischen 

Pfarrheim St. Augustinus-Haus,  Im Jägersgarten 11, 53844 Troisdorf-Eschmar , im 

Rahmen der Auslegung des 1. Entwurfs des Flurbereinigungsplanes erläutert und auf 

Antrag in der Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass verlorengehende 

Grenzzeichen nicht wiederhergestellt werden. 
 
 

Gründe: 
 

Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und 

gerechtfertigt, um die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand durchzuführen. Die 

Voraussetzungen für den Erlass dieser vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor, da die 

Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen worden sind, endgültige 

Nachweise für Fläche und Wert vorliegen und das Verhältnis der Abfindung zu dem von 

jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. Diese tatbestandsmäßigen Voraussetzungen 

des § 65 FlurbG sind im Flurbereinigungsverfahren Sieglar-Eschmar gegeben.  
 

Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 

und 62 Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
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Sieglar-Eschmar ist zu den Überleitungsbestimmungen gehört worden. Die in Ziffer 3 

aufgeführten Anträge entsprechen den §§ 69 - 71 FlurbG. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 
Gegen die vorläufige Besitzeinweisung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 
50606 Köln, 

 
oder zur Niederschrift bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 
Blumenthalstraße 33, 50670 Köln, 

 
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
 
Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des 
Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
verfügen, können Sie den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu 
entnehmen Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff 
EGVP. 
 
Hinweise: 
 

 Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt.  

 

 Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

 
 

Anordnung der sofortigen Vollziehung: 

 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- 
beantragt werden bei dem   
 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
http://www.egvp.de/
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Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in der jeweils 
geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. 
Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes übermittelt werden. Näheres hierzu 
entnehmen Sie bitte der Internet-Seite http://www.ovg.nrw.de unter dem Punkt 
Elektronischer Rechtsverkehr. 
 
Hinweise: 
 

 Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt.   
 

 Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 

Gründe: 

Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung der 
vorläufigen Besitzeinweisung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO vor.  
 
Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im 

öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits 

oben dargelegten Gründe einer vorläufigen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den 

Sofortvollzug. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse und im überwiegenden 

Interesse von Beteiligten, die durch den Bau der L 332n und der K 29n verursachten 

landeskulturellen Schäden durch den Ausbau der im Wege- und Gewässerplan nach § 41 

FlurbG festgesetzten Baumaßnahmen und die anschließende Neuordnung des 

betroffenen Grundbesitzes möglichst schnell zu beheben. Dabei kann eine Anpassung der 

Besitzlage im Hinblick auf die ineinandergreifenden Besitzregelungen nur gleichzeitig für 

alle Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens gemeinsam verfügt werden. Jede 

Verzögerung des Besitzübergangs würde einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr 

bedeuten, da dieser wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Ein solcher 

Zeitverlust wäre mit dem gesetzlichen Beschleunigungsgrundsatz (§ 2 Abs. 2 FlurbG), 

dem zumal eine Unternehmensflurbereinigung unterliegt, nicht vereinbar. Diese 

allgemeinen Vollziehungsinteressen überwiegen das Interesse von Klägern an der 

aufschiebenden Wirkung der von ihnen möglicherweise eingelegten Rechtsbehelfe. 

 
 
 
       Im Auftrag 
 
(LS) gez. 

      Kopka, RVD 
 
 

 

http://www.ovg.nrw.de/
http://www.egvp.de/
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Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Köln 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/index.html 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/index.html

